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Bekanntmachung

Das Landesverwaltungsamt gibt bekannt, dass die

E.ON Avacon AG, Schillerstraße 3, 38350 Helmstedt

Anträge auf Erteilung von

Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigungen

nach § 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 1993 (BGBl. I 
S. 2192) i.V.m. § 7 Sachenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom 20.12.1994 
(BGBl. I S. 3900) für die 

20-kV-Leitung Nr. 11  Wel. Fst Sonnenberg - Bottmersdorf -  Wanzleben und
20-kV-Leitung Nr. 115 Hb. UW Harbke - Morsleben

gestellt hat.

In diesem Verfahren sollen an den in Anspruch genommenen Grundstücken beschränkte per-
sönliche Dienstbarkeiten zum Besitz und Betrieb sowie zur Unterhaltung und Erneuerung be-
reits bestehender Leitungen / Anlagen bescheinigt werden. Die Dienstbarkeit ist per Gesetz 
für alle am 03.10.1990 auf dem Gebiet der ehemaligen DDR genutzten Energiefortleitungen 
einschließlich der dazugehörigen Anlagen entstanden.

Im Landkreis Börde sind folgende Gemarkungen betroffen:

 Gemarkung Flur
 Groß Germersleben 2
 Bottmersdorf 1, 2, 6, 7
 Wanzleben 14, 22
 Harbke 1, 2, 3, 4
 Morsleben 1, 2

Die eingereichten Anträge sowie die beigefügten Unterlagen können beim 

Landesverwaltungsamt 
Referat 106

Ernst- Kamieth- Straße 2
06112 Halle (Saale)

vom 13.01.2010 bis zum 10.02.2010 im Raum D4.11 eingesehen werden. 

Um Vereinbarung eines Termins zur Einsichtnahme wird gebeten. Telefonische Auskünfte 
sind von Montag bis Donnerstag unter Tel.: 0345 / 514 3771 möglich.

Das Landesverwaltungsamt erteilt die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigungen gemäß 
§ 9 Abs. 4 GBBerG i.V.m. § 7 Abs. 2, 4 und 5 SachenR-DV nach Ablauf von vier Wochen 
von der Bekanntmachung an.

Nach § 9 Abs. 3 GBBerG ist dem Eigentümer des belasteten Grundstücks nach Eintrag der 
Dienstbarkeit und Aufforderung durch den Grundstückseigentümer ein Ausgleich zu zahlen.

Widerspruch gegen die Erteilung der Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigungen kann 
beim Landesverwaltungsamt, Referat 106,  Ernst-Kamieth-Straße 2, 06112 Halle (Saale) 
schriftlich oder zur Niederschrift nur bis zum Ende der Auslegungsfrist erhoben werden.

Landesverwaltungsamt 
Im Auftrag

gez. Rohde

Bekanntmachung

Das Landesverwaltungsamt gibt bekannt, dass die

E.ON Avacon AG, Schillerstraße 3, 38350 Helmstedt

Anträge auf Erteilung von

Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigungen

nach § 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 1993 (BGBl. I 
S. 2192) i.V.m. § 7 Sachenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom 20.12.1994 
(BGBl. I S. 3900) für die 

20-kV-Leitung Nr. 28 UW Bu.. SSt Rogätz und
20-kV-Leitung Nr. 225 Wms. UW Wolmirstedt - Rogätz 

gestellt hat.

In diesem Verfahren sollen an den in Anspruch genommenen Grundstücken beschränkte per-
sönliche Dienstbarkeiten zum Besitz und Betrieb sowie zur Unterhaltung und Erneuerung be-
reits bestehender Leitungen / Anlagen bescheinigt werden. Die Dienstbarkeit ist per Gesetz 
für alle am 03.10.1990 auf dem Gebiet der ehemaligen DDR genutzten Energiefortleitungen 
einschließlich der dazugehörigen Anlagen entstanden.

Im Landkreis Börde sind folgende Gemarkungen betroffen:

 Gemarkung Flur
 Rogätz 2, 4, 5
 Angern 9, 10
 Kehnert-Bertingen 1
 Farsleben 1, 3
 Zielitz 1, 2, 3
 Loitsche 1, 2, 3
 Heinrichsberg 9, 10, 14, 16

Die eingereichten Anträge sowie die beigefügten Unterlagen können beim 

Landesverwaltungsamt 
Referat 106

Ernst-Kamieth-Straße 2
06112 Halle (Saale)

vom 13.01.2010 bis zum 10.02.2010 im Raum D4.11 eingesehen werden. 

Um Vereinbarung eines Termins zur Einsichtnahme wird gebeten. Telefonische Auskünfte 
sind von Montag bis Donnerstag unter Tel.: 0345 / 514 3771 möglich.

Das Landesverwaltungsamt erteilt die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigungen gemäß 
§ 9 Abs. 4 GBBerG i.V.m. § 7 Abs. 2, 4 und 5 SachenR-DV nach Ablauf von vier Wochen 
von der Bekanntmachung an.
Nach § 9 Abs. 3 GBBerG ist dem Eigentümer des belasteten Grundstücks nach Eintrag der 
Dienstbarkeit und Aufforderung durch den Grundstückseigentümer ein Ausgleich zu zahlen.

Widerspruch gegen die Erteilung der Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigungen kann 
beim Landesverwaltungsamt, Referat 106,  Ernst-Kamieth-Straße 2, 06112 Halle (Saale) 
schriftlich oder zur Niederschrift nur bis zum Ende der Auslegungsfrist erhoben werden.

Landesverwaltungsamt 
Im Auftrag

gez. Rohde

Bekanntmachung

Das Landesverwaltungsamt gibt bekannt, dass die

E.ON Avacon AG, Schillerstraße 3, 38350 Helmstedt

Anträge auf Erteilung von

Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigungen

nach § 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 1993 (BGBl. I 

S. 2192) i.V.m. § 7 Sachenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom 20.12.1994 
(BGBl. I S. 3900) für die 

20-kV-Leitung Nr. 215 Wolmirstedt - Meitzendorf

gestellt hat.

In diesem Verfahren sollen an den in Anspruch genommenen Grundstücken beschränkte per-
sönliche Dienstbarkeiten zum Besitz und Betrieb sowie zur Unterhaltung und Erneuerung be-
reits bestehender Leitungen / Anlagen bescheinigt werden. Die Dienstbarkeit ist per Gesetz 
für alle am 03.10.1990 auf dem Gebiet der ehemaligen DDR genutzten Energiefortleitungen 
einschließlich der dazugehörigen Anlagen entstanden.

Im Landkreis Börde sind folgende Gemarkungen betroffen:

 Gemarkung Flur
 Samswegen 2, 4, 5, 6
 Jersleben 1, 2
 Meitzendorf 3, 4
 Colbitz 19
 Meseberg 1, 3, 4
 Groß Ammensleben 5, 11, 12
 Bleiche 1
 Hillersleben 4

Die eingereichten Anträge sowie die beigefügten Unterlagen können beim 

Landesverwaltungsamt 
Referat 106

Ernst-Kamieth-Straße 2
06112 Halle (Saale)

vom 13.01.2010 bis zum 10.02.2010 im Raum D4.11 eingesehen werden. 

Um Vereinbarung eines Termins zur Einsichtnahme wird gebeten. Telefonische Auskünfte 
sind von Montag bis Donnerstag unter Tel.: 0345 / 514 3771 möglich.

Das Landesverwaltungsamt erteilt die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigungen gemäß 
§ 9 Abs. 4 GBBerG i.V.m. § 7 Abs. 2, 4 und 5 SachenR-DV nach Ablauf von vier Wochen 
von der Bekanntmachung an.

Nach § 9 Abs. 3 GBBerG ist dem Eigentümer des belasteten Grundstücks nach Eintrag der 
Dienstbarkeit und Aufforderung durch den Grundstückseigentümer ein Ausgleich zu zahlen.

Widerspruch gegen die Erteilung der Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigungen kann 
beim Landesverwaltungsamt, Referat 106,  Ernst-Kamieth-Straße 2, 06112 Halle (Saale) 
schriftlich oder zur Niederschrift nur bis zum Ende der Auslegungsfrist erhoben werden.

Landesverwaltungsamt 
Im Auftrag

gez. Rohde

Bekanntmachung

Das Landesverwaltungsamt gibt bekannt, dass die

VNG - Verbundnetz Gas AG, Braunstraße 7, 04347 Leipzig

Anträge auf Erteilung von

Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigungen

nach § 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 1993 (BGBl. I 
S. 2192) i.V.m. § 7 Sachenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom 20.12.1994 
(BGBl. I S. 3900) für die 

Kabel STK 0901 Ammensleben - Olvenstedt und 
Kabel STK 0902 Olvenstedt - Diesdorf

gestellt hat.

In diesem Verfahren sollen an den in Anspruch genommenen Grundstücken beschränkte per-
sönliche Dienstbarkeiten zum Besitz und Betrieb sowie zur Unterhaltung und Erneuerung be-
reits bestehender Leitungen / Anlagen bescheinigt werden. Die Dienstbarkeit ist per Gesetz 
für alle am 03.10.1990 auf dem Gebiet der ehemaligen DDR genutzten Energiefortleitungen 
einschließlich der dazugehörigen Anlagen entstanden.

Im Landkreis Börde sind folgende Gemarkungen betroffen:

 Gemarkung Flur
 Groß Ammensleben 4
 Klein Ammensleben 3
 Meitzendorf 1
 Dahlenwarsleben 1, 2, 3
 Ebendorf 2, 3
 Niederndodeleben 4, 5, 11, 12, 13

Die eingereichten Anträge sowie die beigefügten Unterlagen können beim 

Landesverwaltungsamt 
Referat 106

Ernst-Kamieth-Straße 2
06112 Halle (Saale)

vom 13.01.2010 bis zum 10.02.2010 im Raum D 4.11 eingesehen werden. 
Um Vereinbarung eines Termins zur Einsichtnahme wird gebeten. Telefonische Auskünfte 
sind unter Tel.: 0345 / 514 3777 von Montag bis Donnerstag möglich.

Das Landesverwaltungsamt erteilt die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigungen gemäß 
§ 9 Abs. 4 GBBerG i.V.m. § 7 Abs. 2, 4 und 5 SachenR-DV nach Ablauf von vier Wochen 
von der Bekanntmachung an.

Nach § 9 Abs. 3 GBBerG ist dem Eigentümer des belasteten Grundstücks nach Eintrag der 
Dienstbarkeit und Aufforderung durch den Grundstückseigentümer ein Ausgleich zu zahlen.

Widerspruch gegen die Erteilung der Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigungen kann 
beim Landesverwaltungsamt, Referat 106,  Ernst-Kamieth-Straße 2, 06112 Halle (Saale) 
schriftlich oder zur Niederschrift nur bis zum Ende der Auslegungsfrist erhoben werden.

Landesverwaltungsamt 
Im Auftrag

gez. Orlik 

Bekanntmachung

Das Landesverwaltungsamt gibt bekannt, dass die

Erdgas Mittelsachsen GmbH, Karl-Marx-Straße 18, 39218 Schönebeck

Anträge auf Erteilung von

Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigungen

nach § 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 1993 (BGBl. I 
S. 2192) i.V.m. § 7 Sachenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom 20.12.1994 
(BGBl. I S. 3900) für die 

Hochdruckleitung H15 Biere Borne Bahrendorf

gestellt hat.

In diesem Verfahren sollen an den in Anspruch genommenen Grundstücken beschränkte per-
sönliche Dienstbarkeiten zum Besitz und Betrieb sowie zur Unterhaltung und Erneuerung be-
reits bestehender Leitungen / Anlagen bescheinigt werden. Die Dienstbarkeit ist per Gesetz 

für alle am 03.10.1990 auf dem Gebiet der ehemaligen DDR genutzten Energiefortleitungen 
einschließlich der dazugehörigen Anlagen entstanden.

Im Landkreis Börde ist folgende Gemarkung betroffen:

 Gemarkung Flur
 Bahrendorf 4, 9

Die eingereichten Anträge sowie die beigefügten Unterlagen können beim 

Landesverwaltungsamt 
Referat 106

Ernst-Kamieth-Straße 2
06112 Halle (Saale)

vom 13.01.2010 bis zum 10.02.2010 im Raum D 4.11 eingesehen werden. 

Um Vereinbarung eines Termins zur Einsichtnahme wird gebeten. Telefonische Auskünfte 
sind unter Tel.: 0345 / 514 3777 von Montag bis Donnerstag möglich.

Das Landesverwaltungsamt erteilt die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigungen gemäß 
§ 9 Abs. 4 GBBerG i.V.m. § 7 Abs. 2, 4 und 5 SachenR-DV nach Ablauf von vier Wochen 
von der Bekanntmachung an.

Nach § 9 Abs. 3 GBBerG ist dem Eigentümer des belasteten Grundstücks nach Eintrag der 
Dienstbarkeit und Aufforderung durch den Grundstückseigentümer ein Ausgleich zu zahlen.

Widerspruch gegen die Erteilung der Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigungen kann 
beim Landesverwaltungsamt, Referat 106,  Ernst-Kamieth-Straße 2, 06112 Halle (Saale) 
schriftlich oder zur Niederschrift nur bis zum Ende der Auslegungsfrist erhoben werden.

Landesverwaltungsamt 
Im Auftrag

gez. Orlik

Stadt Oebisfelde-Weferlingen
die Bürgermeisterin

Öffentliche Bekanntmachung 
der konstituierenden Sitzung

Kommune:  Stadt Oebisfelde-Weferlingen
Datum:   20.01.2010, 19:00 Uhr
Gremium:  Stadtrat Oebisfelde-Weferlingen
Sitzungsort:  Kulturraum der Sporthalle „Am Bahnhof“, Am Bahnhof 5

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1  Eröffnung der Sitzung durch das an Jahren älteste und dazu bereite Mitglied des Stadt-
rates            

2 Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit            
3 Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung            
4	 	Verpflichtung	der	Stadträte	auf	die	gewissenhafte	Erfüllung	ihrer	Amtspflichten	durch	

das an Jahren älteste dazu bereite Mitglied des Stadtrates            
5 Wahl des Vorsitzenden des Stadtrates            
6	 	Verpflichtung	des	an	Jahren	ältesten	Mitgliedes	des	Stadtrates	durch	den	Vorsitzenden												
7 Wahlprüfungsentscheidung zur Wahl des Stadtrates am 06.12.2009            
8   Wahlprüfungsentscheidung zur Stichwahl der Bürgermeisterin am 20.12.2009            
9	 Ernennung,	Vereidigung	und	Verpflichtung	der	gewählten	Bürgermeisterin												
10 Wahl des stellv. Bürgermeisters            
11  Beratung und Beschlussfassung über die Geschäftsordnung für den Stadtrat und seine 

Ausschüsse            
12  Beratung und Beschlussfassung über die Hauptsatzung der Einheitsgemeinde Stadt  

Oebisfelde-Weferlingen            
13  Beratung und Beschlussfassung über die Satzung der Einheitsgemeinde Stadt Oebisfel-

de-Weferlingen über die Gewährung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich 
tätige Bürger (Entschädigungssatzung)            

14 Bestimmung des 1. stellv. Vorsitzenden des Stadtrates            
15 Bestimmung des 2. stellv. Vorsitzenden des Stadtrates            
16  Mitteilung des Vorsitzenden des Gemeinderates über die gebildeten Fraktionen und 

deren Vorsitzende            
17 Verteilung der Vorsitze der beratenden Ausschüsse            
18 Benennung der Ausschussmitglieder            
19  Berufung sachkundiger Einwohner in beratende Ausschüsse als Mitglieder mit beraten-

der Stimme            
20  Wahl eines Vertreters und seines Stellvertreters in die  Verbandsversammlung des Was-

serverbandes Haldensleben            
21 Wahl eines Vertreters und seines Stellvertreters in den Abwasserverband „Spetze‘‘            
22  Wahl eines Vertreters und seines Stellvertreters in die Verbandsversammlung des Ab-

wasserzweckverbandes „Aller-Ohre‘‘            
23 Bestellung zur Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Oebisfelde-Weferlingen            
24 Mitgliedschaft - Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt            
25 Mitgliedschaft - Kommunaler Versorgungsverband Sachsen-Anhalt            
26 Mitgliedschaft - Kommunaler Arbeitgeberverband Sachsen-Anhalt e.V.            
27 Mitgliedschaft - Studieninstitut für kommunale Verwaltung Sachsen-Anhalt e.V.            
28 Mitgliedschaft - Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.            
29 Mitgliedschaft - Landesfachverband der Standesbeamten Sachsen-Anhalt e.V.            
30 Mitgliedschaft - Ostdeutsche Kommunalversicherung auf Gegenseitigkeit (OKV)            
31 Mitteilung des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten            
32 Anfragen und Anregungen der Mitglieder des Stadtrates            
33 Einwohnerfragestunde            

Nichtöffentlicher Teil

34  Bauvorhaben Burg Oebisfelde, Sanierung des Kaminzimmers, 39646 Oebisfelde, Lan-
ge Straße

 Hier: Vergabe Los 2 - Dachdecker- und Klempnerarbeiten            
35  Bauvorhaben Burg Oebisfelde, Sanierung des Kaminzimmers, 39646 Oebisfelde, Lan-

ge Straße
 Hier: Vergabe Los 3 - Mauer- und Putzarbeiten            
36  Bauvorhaben Burg Oebisfelde, Sanierung des Kaminzimmers, 39646 Oebisfelde, Lan-

ge Straße
 Hier: Vergabe Los 4 - Zimmererarbeiten            
37 Mitteilung der Bürgermeisterin über wichtige Angelegenheiten            
38 Anfragen und Anregungen der Mitglieder des Stadtrates            

Mit freundlichen Grüßen

Heide Schüler
das an Jahren älteste Mitglied
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